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"Referentenentwurf zum Artikelgesetz – Gesetz zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und 

Änderung weiterer Vorschriften – Anhörung gemäß § 39GGO II" 

 

Stellungnahme AGFS Berlin (Arbeitsgemeinschaft Schulen in freier 

Trägerschaft) 

Die Berliner AGFS hat die materiellen, arbeits- und beamtenrechtlichen Notmaßnahmen des Landes 

Berlin zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung zu respektieren. Das Ausbildungsmonopol liegt 

beim Land. Berlin hat einen Mangel an Schulplätzen.  

Berlin ist eine gemeinsame Bildungslandschaft. Die Berliner AGFS erwartet deshalb gleichwertige 

Maßnahmen für die Schulen in freier Trägerschaft. 

Die im Artikelgesetz formulierten materiellen und versorgungsrechtlichen Anreize für ausgebildete 

Lehrkräfte im Land Berlin sollen hier ausgebildete Lehrkräfte im Land halten und aus anderen 

Bundesländern nach Berlin zurückholen. Gleichzeitig wird diese Anwerbungsstrategie auch Lehrkräfte 

aus Schulen in freier Trägerschaft zum Wechsel animieren. Gleichwertige Beschäftigungsangebote 

können Schulen in freier Trägerschaft unter den aktuellen Bedingungen nicht machen. Um die 

absehbare Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden – und dem Ziel des Gesetzes nicht zu widersprechen, 

nämlich die Unterrichtsversorgung im Land Berlin und nicht „nur“ in den Schulen des Landes Berlin 

sicherzustellen – sind entsprechende Ausgleichmaßnahmen für die Schulen in freier Trägerschaft im 

Land Berlin unerlässlich. 

1. Freier, gleichberechtigter Zugang aller Beschäftigten in den Schulen im Land Berlin zu den 

Fort- und Weiterbildungsangeboten des Landes.  

Bislang ist der Zugang für Beschäftigte von Schulen in freier Trägerschaft nur möglich, wenn nicht 

genug Interessentinnen bzw. Interessenten aus öffentlichen Schulen angemeldet sind. Umgesetzt 

werden kann diese Maßnahme durch Ergänzung 

- eines Zusatzes § 2.a in der FBLVO vom 16.12.2022: „§ 2a (1) Lehrkräfte an staatlich genehmigten 

und an staatlich anerkannten Ersatzschulen können gleichberechtigt zu den Lehrkräften der 

öffentlichen Schulen des Landes Berlin an den Angeboten nach § 5 Absatz 1 dieser Verordnung 

teilnehmen.“; 

- eines Zusatzes § 3a Lehrkräfte an staatlich genehmigten und an staatlich anerkannten 

Ersatzschulen: „§3a (1) Lehrkräfte an staatlich genehmigten und an staatlich anerkannten 

Ersatzschulen können gleichberechtigt zu den Lehrkräften der öffentlichen Schulen des Landes 

Berlin an den Angeboten nach § 2 Absatz 1 dieser Verordnung teilnehmen.“; 

- sowie folglich durch Streichung des zweiten Satzes in § 3 (3) Satz 2: „Im Rahmen freier Kapazitäten 

können auch Lehrkräfte teilnehmen, die bei einer staatlich anerkannten Ersatzschule 

unterrichten.“ 
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2. Schaffung eines Fonds „Fort- und Weiterbildung für Beschäftigte an Schulen in freier Träger-

schaft.  

Insbesondere für die Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteiger wenden die freien Schulträger 

erhebliche Mittel auf. 

 

3. Beteiligung der Schulen in freier Trägerschaft an der Personalakquise des Landes Berlin. 

Bislang ist die „Berlin-Messe“ nur für die staatlichen Schulen zugänglich. 

 

4. Aufwandsfreie Beurlaubung von Beamt:innen für eine Arbeit an einer Schule in freier Träger-

schaft. 

Anwendung der vorgeschlagenen Änderung des § 9 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes 
(LVerbG) auf die Schulen in freier Trägerschaft, sodass pensionierte Lehrkräfte, wenn sie an 
einer freien Schule tätig werden und z.B. voll unterrichten einerseits ein volles Lehrkräftegehalt 
beziehen und gleichzeitig ihre volle Pension erhalten können.  

 

5. Einbeziehung der pensionsbedingten Mehrkosten des Landes im Zuge der Beschäftigung von 

beamteten Lehrkräften in die Refinanzierung der Schulen in freier Trägerschaft. 

Die aktuelle Teil-Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft reflektiert ausschließlich die 

vergleichbaren Personalkosten. Bei der anstehenden Umrechnung von Bezügen von Beamt:innen 

auf Angestellte ist sicherzustellen, dass diese Umstellung fair und nicht zu Lasten der Schulen in 

freier Trägerschaft umgesetzt wird.  

6. Faire und auskömmliche Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft. 

Eine künftige faire und auskömmliche Finanzierung muss sich an den Gesamtkosten der Schulen 

orientieren, also auch Bestandteile der Gebäude und sonstigen Sachkosten umfassen. In der 

aktuellen Vorlage zum Nachtragshaushalt sind auch Zuschüsse für Schule in freier Trägerschaft 

aufgrund der Energiepreiserhöhungen enthalten.  

 

AGFS Berlin, Koordinierungskreis     Berlin, 08. November 2022 
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